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Sachverhalt und Anträge 

Die BëschwerdefUhrerin reichte am 12. September 1991 die 

europãische Patentanxneldung Nr. 91 710 030.7 mittels 

Telekopie beim Deutschen Patentamt em. Dieses leitete 

die Anmeldung gemaf Artikel 77 EPU an das Europäische 

Patentamt weiter. Die Fristen nach Artikel 78 (2) und 79 

(2) EPU für die Entrichtung der AnmeldegebQhr, der 

Recherchengebühr und der Benennungsgebuhren lief en am 

12. Oktober 1991 ungenutzt ab. 

Am 12. November 1991 Uberwies die BeschwerdefQhrerin 

einen Betrag von DEM 4 800.- auf das Postgirokonto des 

Deutschen Patentamts in Berlin. Auf dem Uberweisungs-

schein war als Verwendungszweck die oben genannte 

europische Patentanmeldung angegeben. 

Das Deutsche Patentamt in Berlin machte die Anmelderin 

mit einer Kurzmitteilung vom 21. November 1991 darauf 

aufmerksarn, dag dieser Betrag nicht für das Deutsche 

Patentamt bestimmrnt sei. Die BeschwerdefUhrerin wurde urn 

die Angabe einer Bankverbindung für die •RuckUberweisung 

des Betrags gebeten. 

Ebenfalls am 21. November 1991 sandte das Europäische 

Patentarnt der Anrnelderin eine Mitteilung nach Regel 85a 

EPU. Darin wurde darauf hingewiesen, dag die Anmelde-

gebUhr, die RecherchengebUhr und die BenennungsgebQhren 

nicht recht-zeitig entrichtet worden seien, aber noch 

innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung 

der Mitteilung mit ZuschlagsgebUhr wirksam entrichtet 

werden kOnnten. Andernfalls gelte die Anmeldung als 

zurUckgenommen. 

1534.D 	 .. .1... 
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Am 20. Januar 1992 teilte die Eingangsstelle der 

Anmelderin mit, die Anmeldurig gelte als zurQckgenommen, 

weil die Anmelde- und die RecherchengebQhr nicht 

innerhaib der dafür vorgesehenen Fristen entrichtet 

worden seien. 

Mit Schreiben vom 6. Màrz 1992 machte das Deutsche 

Patentamt die Anmelderin darauf aufrnerksam, dais der 

uberwiesene Betrag imrner noch verwahrt werde, da eine 

Antwort auf die Anfrage betref fend RuckQberweisung bisher 

ausgeblieben sei. Laut Telephonnotiz vorn 23. März 1992 

bat die Anmelderin daraufhin das Deutsche Patentamt in 

Berlin, den Betrag bis zur weiteren K1rung zu behalten. 

Gleichzeitig beantragte die Anmelderin am 23. Marz 1992 

eine Entscheidung des Europischen Patentamts. Sie fQhrte 

aus, dag sie den Betrag von DEN 4 800.- wegen einer durch 

ihre damals sehr schwierigen Lebensumstände verursachten 

Konzentrationsschw.che irrtilmlich auf ein Konto des 

Deutschen Patentamts in Berlin überwiesen habe. Sie habe 

am gleichen Tag dem Europischen Patentamt per Fax eine 

Ein.zugserrnchtigung gesandt und in Berlin wiederholt 

gebeten, das Geld für den Einzug zu bewahren. 

Am 31. Mrz 1992 Uberwies das Deutsche Patentamt den 

Betrag auf ein Konto des Europischen Patentamts. Das 

Europäische Patentamt ersteilte daraufhin am 

23. April 1992 einen Zahlungsbeleg, auf welchem als 

Zahlungstag für die Anmeldegebuhr, die Recherchengebühr 

und die Benennungsgebühren der 1. April 1992 vermerkt 

wurde. 

In der beantragten Entscheidung vom 13. Juli 1992 

bestatigte die Eingangsstelle des Europäischen 

Patentamts, daZ die Anmeldung aufgrund der Nichtzahlung 

der Anmelde- und der RecherchengebUhr innerhaib der dafür 

vorgesehenen Fristen als zurückgenomrnen gelte. 

1534.D 	 . . ./. . 
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Gegen diese Entscheidung legte die BeschwerdefUhrerin am 

16. September 1992 Beschwerde ein und Uberwies die 

Beschwerdegebuhr. 

Das als Beschwerdebegründung eingereichte Schreiben yam 
13. November 1992 beschrnkte sich im wesentlichen auf 

den Hinweis, die Begrundung ergebe sich aus dem 

traumatischen Verhalten der BeschwerdefUhrerin im 

Zusarnmenhang mit dem tOdlichen Krankheitsgeschehen des 

Lebenspartners. Gleichzeitig mit diesem Schreiben 

Oberwies die BeschwerdefQhrerin einen Pauschalbetrag von 

DEM 2 300.- an das Europäische Patentamt, der of fenbar 

zur Entrichtung zusàtzlicher BenennungsgebUhren bestirnmt 

war. 

In Beantwortung eines Bescheids des Berichterstatters der 

Beschwerdekammer, worin unter anderein auf Regel 90 (1) a) 

EPU Bezug genonunen wurde, führte die Beschwerdeführerin 

in ihrem Schreiben vom 23. Oktober 1993 aus, sie habe 

sich zur fraglichen Zeit auf Grund der erwhnten 
Ereignisse in einem Zustand fehiender Geschäftsfähigkeit 

befunden. 

Dieses Schreiben einsch1ie11ich seiner Beilagen ist auf 

Antrag der BeschwerdefUhrerin in den von der Einsicht 
ausgeschlossenen Teil der Akte aufgenorrunen worden 

(Regel 93 EPU). 

Ent scheiduxigsgründe 

1. 	Zulãssigkeit der Beschwerde 

1.1 	Voraussetzung für die sachliche Prufung der Beschwerde 

ist ihre Zu1ssigkeit. Gem&g Regel 65 EPU ist die 

Beschwerde unter anderem dann als unzu1ssig zu 
verwerf en, wenn sie nicht gemAZ Artikel 108, Satz 3 EPU 

1534. D 
	 .../... 
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innerhaib von vier Nonaten nach Zustellung der 

Entscheidung schriftlich berQndet warden ist. Ob eine 

soiche Begrundung vorliegt, hángt nach der Rechtsprechung 

der Beschwerdekarnrnern nicht in erster Linie von der 

Uberschrift und Form, sondern yam Inhalt eines Ijokuments 

ab. Darin ist darzulegen, aus weichen rechtiichen und 

tatschiichen GrUnden die angefochtene Entscheidung 

aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soil 

(T145/88, AB1. EPA 1991, 251). Die Frage, ob eine 

BeschwerdebegrUndung im Einzelfall die Mindest-

anforderungen des genannten Artikeis erfUilt, kann nur 

aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus ents.chieden werden 

(J 22/86, AB1. EPA 1987, 280) 

1.2 	Inihrer Beschwerdeschrift vom 16. September 1992 bat die 

Beschwerdeführerin, die unkorrekte Uberweisung zu 

entschuldigen, da die tOdliche Erkrankung des Lebens-

partners sie unaufmerksam gémacht hatte. Das ais 

Begrundung der Beschwerde eingereichte Schreiben vom 

13. November 1992 enthãlt darUber hinaus einen Hinweis 

auf em "traumatisches Verhalten." der BeschwerdefUhrerin, 

verursacht durch das "tOdliche Krankheitsgeschehen des 

Lebenspartners". 

Entsprechende Ausfuhrungen machte die BeschwerdefQhrerin 

bereits jut Verfahren var der Eingangsstelle des 

Europaischen Patentarnts. Die erste Instanz ging jedoch in 

ihrer Entscheidung auf dieses Argument nicht em. 

Vor diesem Hintergrund wird der Beschwerdegrund aus den 

innerhaib der BegrQndungsfrist eingereichten Schrif t-

satzen ausreichend kiar: weil in der angefochtenen 

Entscheidung die oben erwãhnten, nach Ansicht der 

BeschwerdefQhrerifl wesentlichen tJmstnde nicht berUck-

sichtigt wurden, soil die Entscheidung aufgehoben werden. 

1534.D 	 . . .1... 
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1.3 	Die Kammer koinmt deshalb zuin Sch1uf, da11 die innerhalb 

der Begründungsfrist eingereichten Schriftsätze den 

Mindestanforderungen, die an eine Beschwerdebegrundung zu 

stellen sind, im Zusaminenhang des vorliegenden Falls 

genUgen. Da auch die Qbrigen in Regel 65 EPU genannten 

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, ist die 

Beschwerde zulassig. 

	

2. 	Sachli che Prufung der .Beschwerde 

	

2.1 	Für die vorliegende Patentanmeldung endeten die Grund- 

fristen für die En€richtung der AnmeldegebUhr, der 

Recherchengebuhr sowie der Benennungsgebuhren gern 

Artikel 78 (2) und 79 (2) EPU am 12. Oktober 1991 und die 

Nachfrist gemag Regel 85a EPU am 1. Januar 1992. Bis zu 

diesem Zeitpuñkt wurden für diese Anmeldung beim 

Europäischen Patentamt keine GebUren entrichtet. 

Statt dessen uberwies die BeschwerdefUhrerin einen für 

diese Anineldung bestixnxnten Gebührenbetrag von DEN 4 800,-

am. 12. November 1991 auf ein Postgirokonto des Deutschen 

Patentamts. Zwar errnoglicht Artikel 75 EPU unter 

bestirninten Voraussetzungen die Einreichung europischer 

Patentarixneldungen bei den zustndigen nationalen BehOrden 

eines Vertragsstaats, wie z. B. beim Deutschen Patentarnt. 

Was jedoch die Gebühren anbelangt, ist im Europischen 

Patentübereinkominen eine Entrichtung auf diesem Weg nicht 

vorgesehen. Zwar werden nach Artikel 1 Nr. 5 der 

Verwaltungs.vereinbarung mit dem Deutschen Patentamt vom 

29. Juni 1981 (AB1. EPA 1991, 187) mit der Post beim DPA 

eingehende Zahlungsmittel für das EPA angenornmen und zur 

tg1ichenAbho1ung durch einen Bediensteten des EPA 

bereitgelegt. Das gilt jedoch nicht für Uberweisungen. 

Betrge, die anbdas  EPA zu entrichten sind und auf eines 

der Konten des 'PA Uberwiesen worden sind, sind nach der 

Verwaltungsvereinbarung an den Einzahler zurückzuzahlen. 

Daher gilt als ma1gebender Zahlungstag für die 

1534 .D 
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Entrichtung einer GebQhr die tatschliche Gutschrift des 

Gebuhrenbetrags auf einern Konto des Europãischen 

Patentarnts (Artikel 8 GebO). Im vorliegenden Fall 

erfolgte diese Gutschrift erst am 1. April 1992. 

2.2 	Die BeschwerdefUhrerin hat im Beschwerdeverfahren geltend 

gemacht, der Krankheitsverlauf des ihrer Obhut 

anvertrauten Lebenspartners habe bei ihr in der 

kritischen Zeit, d. h. Ende 1991, zu einem Zustand 

vorUbergehender Geschaftsunfahigkeit gefuhrt. 

Die Karnrner prUft von Amtes wegen, ob unter den 

vorliegenden Umstãnden die Voraussetzungen für elne 

Unterbrechung des Verfahrens gemag Regel 90 (1) a) EPU 

wegen fehiender Geschâftsfhigkeit vorgelegen haben 

(J . .787, AB1. EPA 1988, 323) 

Das Ubereinkommen enthält.kéine Definition des Begriff s 

der fehienden Geschaftsfhigkeit. Nach derRechtsprechung 

der Beschwerdekammern (J . .185, AB1. EPA 1985, 159; 

J . .187, AB1. EPA 1988, 177) ist die fehlende Geschäfts-

fhigkeit einer Person, die nicht als. zulassiger 

Vertreter vor dem Amt handelt, anhand der nationalen 

Rechtsordnung festzustellen, der diese Person untersteht. 

Die im vorliegenden Fall ma1gebende deutsche Rechtsordung 

regelt die Gesch.ftsunfhigkeit in § 104 BGB Danach ist 

- unter anderem - geschftsunfähig, "wer sich in einem 

die freie Willensbestirnmung ausschliei,enden Zustande 

krankhafter.StOrung d.er Geistesttigkeit befindet, sofern 

nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorQbergehender 

ist". 

Nach der deutschen Rechtspraxis zu § 104 BGB bedeutet 

dies, daft die krankhafte, geistige StOrung einen 

AusschluS der freien Willensbestirnmung des Betroffenen 

zur Folge haben mui, so dag seine Wi11ensbettigung nicht 

rnehr auf rationalen Erwägungen beruht (vgl. MQnchner 

1534.D 
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Komrnentar zurn BQrgerlichen Gesetzbuch, 2. Auf 1., Bd. 1, 

Randnoten 5 bis 7 zu § 104 BGB; Palandt, BUrgerliches 

Gesetzbuch, 52. Auf 1., Randnote 3 zu § 104 BGB). 

Aus den vorbringen der Beschwerdeführerin kann nicht 

geschlossen werden, dag sie zur fraglichen Zeit Ende 1991 

im Sinné der genannten Bestimmung geschaftsunfàhig war. 

Wenn die Beschwerdeführerin unter dein Eindruck der 
dainaligen Ereignisse auch Mühe hatte, ihre Aufmerksarnkeit 

in ausreichendem Mag auf das Anmeldeverfahren vor dem 
Europãischen Patentaint zu konzentrieren, so 1it sich aus 

dieser Tatsache nicht schon auf fehiende Geschfts-
fhigkeit sch1ieien. Jedenfalls liegen der Karnrner keine 

Anhaltspunkte - wie z. B. ein arztliches Attest - dafür 

vor, dag sich die BeschwerdefUhrerin damals in einem 

Zustand befunden h&tte, der eine auf rationalen 
Erwãgungen beruhende Willensbetàtigung aussch1oi. Gegen 

eine soiche Annahine spricht insbesondere, dag die 
Beschwerdeführerifl in der Lage war, eine Gebühren-

uberweisung für ihre Anmeldung vorzunebmen, auch wenn 

diese irrtüxnlich an das Deutsche statt an das Europàische 

Patentamt gerichtet war. 

Die Karnmer koxnmt deshaib zum SchiuL da1, die Voraus-

setzungen von Regel 90 (1) a) EPU für eine Unterbrechung 
des Verfahrens in der kritischen Zeit nicht vorgelegen 

haben. Die Grundfristen bzw. die Nachfrist für die 

Zahlungder Anmeldegebühr, der Recherchengebühr und der 

Benennungsgebühren (Artikel 78 (2) bzw. 79 (2), Regel 85 

a) EPU) sind deshaib nicht unterbrochen worden und 

endeten am 12. Oktober 1991 bzw. am 1. Januar 1991 (siehe 

oben Ziffer 2.1). Da der mafgebende Zahlungstag für den 

von der Beschwerdeführerin Uberwiesenen Betrag nach 
diesen Zeitpunkten liegt, sind die entsprechenden Fristen 

nicht eingehalten worden. 

1534 .D 
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2.3 	Aufgrund der Feststellung der BeschwerdefQhrerin, sie 

habedem EuropischenPatentarnt per Fax eine Einzugs- 

errnchtigung zugesandt (siehe Ziff. VII, oben), ist 

ferner nach dem Grundsatz von Treu und Glauben irn 

Verh1tnis zwischen den Verfahrensbeteiligten und dem 

Europäischen Patentamt zu pruf en, ob die Beschwerde-

fuhrerin zusätzliche Aufklarungshinweise betref fend ihre 

irrtümliche Gebuhrenuberweisung hätte erwarten dUrf en 

(vgl. z. B. Entscheidung T 14/89, AB1. EPA 1990, 432). 

Obwohl schon die Eingangsstelle des EPA arntsintern nach 

den mit der fraglichen GebQhrenzahlung zusainmenhngenden 

Dokumenten geforscht hat, wurde eine soiche per Fax 

Uberrnittelte Einzugsermãchtigung nicht festgestellt. Aber 

auch wenn zugunsten der BeschwerdetUhrerin davon 

ausgegangen wird, dag sie dern Europäischen Patentamt zuin 

Zeitpunkt der irrtUmlichen Uberweisung, d. h. am 

12. November 1991, eine soiche Einzugserrnächtigung per 

Fax Ubermittelt hatte, so steliten jedenfalls die 

Mitteilungen des Deutschen und des Europàischen 

Patentamts vom 21. November 1991 (siehe oben Ziff. III 

und IV, oben) kiar, dag die GebUhren auf diesem Weg nicht 

wirksam entrichtét werden konnten. Insbesondere ging 

daraus hervor, dais das Deutsche Patentamt den erhaltenen 

Betrag nicht an das Europische Patentamt Uberwiesen 

hatte oder noch Uberweisen wiirde, sondern beabsichtigte, 

ihn der BeschwerdefQhrerifl zurückzuzahlen. 

Bei seinem Vorgehen richtete sich das Deutsche Patentamt 

nach der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 mit 

dem Europäischen Patentamt fiber den Zugang von 

SchriftstQcken und Zahlungsmitteln (AE1. EPA 1991, 187) 

Die Kammer halt es deshaib für gerechtfertigt, bei der 

Anwendung des genannten Grundsatzes von Treu und Glauben 

1534.D 	 . . .1... 
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alle in diesem Zusarrunenhang an die BeschwerdefQhrerin 
ergangenen Hinweise, auch diejenigen des Deutschen 

Patentamts, zu berQcksichtigen. 

Bei BerUcksichtigung dieser Hinweise kornmt die Kainmer zum 

SchiuL dag auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben 

im Verhãltnis zwischen den Parteien und dern Europäischen 

Patentarnt nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin 

abgeleitet werden kann. 

	

2.4 	SchijeJ1ich ist darauf hinzuweisen, dal!, es sich bei den 

versãurnten Fristen urn soiche handelt, die gemaf 

Artikel 122 (5) EPU von der Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand ausdrUcklich ausgeschlossen sind. Die 

Anwendung dieses Rechtsbehelfs, der den Umstànden des 
vorliegenden Falls wohi am ehesten hätte gerecht werden 

kOnnen, ist deshaib nicht moglich. Die BeschwerdefQhrerin 

hat einen entsprechenden Antrag folgerichtig auch nicht 

gesteilt. 

	

2.5 	Die Prufung der Beschwerde mug damit zum Ergebnis führen, 

dag die AnmeldegebQhr und die Recherchengebuhr für die 

vorliegende Anineldung nicht rechtzeitig entrichtet 

wurden. Dies hat geinäE Artikel 90 (3) EPU zur Folge, daf 

die Anmeldung mit Ablauf der in Regel 78 (2) EPU 

vorgesehenen Frist als zurückgenornrnen gait. 

	

3. 	ZurQckzahlung von GebQhren 

	

3.1 	Der von der BeschwerdefQhrerifl an das Deutsche Patentamt 

und von dort an das Europische Patentarnt üben.iiesene 

Betrag von DEN 4 800.- ist ohne Rechtsgrund gezahit 

worden, da die Anineidung am Zahlungstag bereits ais 

zuruckgenommen gait. Dasselbe trif ft auch auf den von der 

1534 .D 
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BeschwerdefUhrerin am 13. November 1992 uberwiesenen 

Betrag von DEM 2 300.- zu. Diese Betrage sind deshaib an 

die Beschwerdeführerin zurückzuzahlen. 

3.2 	Die BeschwerdefUhrerin hat ferner in den Jahren 1994 und 

1995 Jahresgebuhren für das dritte Jahr (DEM 825.-

einsch1iei1ich Zuschlag) und das vierte Jahr (DEM 880.-

einsch1iei1ich Zuschlag) entrichtet. Diese Zahlungen sind 

ebenfalls nach dem Eintritt der RQcknahmefiktion 

entrichtet worden. Sie sind deshalb an die 

BeschwerdefQhrerin zurQckzuzahlen (vgl. dazu GD 2 - 

Mitteilung 10/83 - III vom 19.12.1983). 

Entscheiduxigsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwérde wird zurQckgewiesen. 

Die Geschftsste11enbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 R. Schulte 
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